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Antragsverfahren Reisekostenzuschuss - Kurzbeschreibung 

Eine Antragstellung ist vor Antritt oder spätestens drei Monate nach Beginn der SPÜ/ 
Praktika im ZLB-Praktikumsbüro per E-Mail oder postalisch möglich.  

Einzureichende Unterlagen:  
1) Antragsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben + 
2) Anlage in Abhängigkeit vom Beantragungszeitpunkt [vor a) oder nach Absolvierung b) 

der Maßnahme]: 
a) Vorschussprinzip: Beantragung der Reisekosten vor Antritt des Praktikums/der SPÜ 

„Bestätigung über ein vereinbartes Praktikum/SPÜ“ oder 
b) Erstattungsprinzip: Bei rückwirkender Beantragung, spätestens drei Monate nach 

Maßnahmenbeginn, Vorlage des Verwendungsnachweises „Bestätigung über die 
regelmäßige Teilnahme an einem Praktikum/einer SPÜ“. 

 

 
      
         

     
 

        

Antragsprüfung und Entscheidung durch das ZLB/Praktikumsbüro 

Bewilligung 
Bescheid wird versendet  

Ablehnung  
Ablehnungsbescheid wird 

versendet   

Erklärung 
Rechtsbehelfsverzicht 
(Anlage zum Bescheid) 

Warten auf Ablauf der 
Widerspruchsfrist 

Sofortige Auszahlung des 
Zuschusses durch das ZLB 

Auszahlung des Zuschusses 
erfolgt nach einem Monat 

Nach Absolvierung der SPÜ/Praktikum muss der 
Verwendungsnachweis „Bestätigung über die regelmäßige 
Teilnahme an der SPÜ/Praktikum“ eingereicht werden.  

Achtung: ganz- oder teilweise Rückforderung der Zuwendung erfolgt bei: 
(Aufzählung nicht abschließend) 

• Abbruch oder Nichtantritt der SPÜ/Praktika  
• nicht fristgemäßes Einreichen der Nachweise (Verwendungsnachweis) 
• Überzahlungen 

 


